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Zusammenfassung 

LexorVision unterstützt nun die UID-Abfrage über FinanzOnline und den Service der Europäischen 

Union. Die Abfrage erfolgt interaktiv im Klientenstamm-Detailformular. Das Abfrageergebnis wird 

unmittelbar angezeigt und beim Klienten hinterlegt. Die jüngste Abfrage wird, falls vorhanden, beim 

Klienten angezeigt. 

Falls die Abfrage über FinanzOnline erfolgte, werden die UID-Bestätigungen vom LexorFON-Dienst 

empfangen und der Abfrage zugeordnet. Auf diese Weise sind diese UID-Bestätigungen, die ja laut 

FinanzOnline aufzubewahren sind, direkt beim Klienten abrufbar. 

Im neuen Cockpitmodul „UID-Abfragen“ können alle UID-Abfragen bequem gefiltert und durchsucht 

werden. Auch dort sind UID-Bestätigungen abrufbar. 

Wenn UID-Abfragen bei Ihnen üblicher Weise  entweder direkt über FinanzOnline oder durch die 

Finanzbuchhaltung durchgeführt werden, bringt Ihnen dieses neue System trotzdem Vorteile, falls 

Sie die UID beim Klienten gespeichert haben. Dann kann nämlich der LexorFON-Dienst die UID-

Bestätigungen auch dann dem Klienten zuordnen, wenn die Abfrage nicht über LexorVision erfolgt 

ist. Und Sie können die UID-Bestätigungen bequem beim Klienten ansehen. 

Die UID-Abfrage in LexorVision 

Die UID-Abfrage wird im Klienten-Detailformular mit der neuen Schaltfläche „Prüfen“, die sich im 

UID-Feld befindet, gestartet. Die Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn die UID-Nummer syntaktisch 

richtig ist (Ländercode, keine Leerzeichen, mindestens 10 Stellen lang). 
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Abhängig von der persönlichen Einstellung „Service für UID-Prüfung“ (siehe unten) wird die Anfrage 

direkt an FinanzOnline oder das EU-Service gerichtet. Voraussetzungen sind: 

• Der Klient, den Sie bearbeiten, ist gültig. D.h. es scheinen keine Icons wie dieser auf 

 
• Sie verfügen über eine Internetverbindung, 

• Bei FinanzOnline: Bei der Klientenkanzlei sind Anmeldungsdaten für FinanzOnline hinterlegt. 

Falls das Service eine ungültige Nummer meldet, wird das mittels „MessageBox“ mitgeteilt: 

 

Ist sie gültig, öffnet sich ein Bearbeitungsformular: 
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Dieses Formular zeigt die vom Service gelieferten Name und Adresse auf der linken Seite an und 

bietet die Möglichkeit diese in die Stammdaten zu übernehmen. Der aktuelle Kurzname und Name 

werden auf der rechten Seite angezeigt, mit jeweils einer Schaltfläche zur Datenübernahme. In der 

Abbildung wird erläutert, wie der Namensvergleich durchgeführt wird. 

Die Adressen des Klienten werden unten angezeigt. Die Schaltfläche „In die Standardadresse 

kopieren“ lautet so, weil gerade die Standardadresse aktiviert ist (Adresse 1 von 3). Wenn man in die 

Rechnungsadresse klickt, lautet die Schaltfläche „In die Rechnungsadresse kopieren“. 

Wenn Sie die oben genannte Schaltfläche klicken, wird LeXor zuerst die Standardadresse in einen 

Namensteil („Test-Firma1“) und einen Adressteil („Donau … Wien“) trennen. Dann wird es die neue 

Adresse unter den Namensteil hängen. Zuletzt wird es die neue Adresse interpretieren, d.h. in 

Straße, Plz, etc. trennen und diese mit der Adresse abspeichern. 

Sie haben natürlich auch die Möglichkeit sowohl die Adresse als auch die Felder Straße, Ort, etc. zu 

überarbeiten, falls notwendig. 

Verlassen des Formulars mit und ohne Speichern 

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, wird keine Ihrer Änderungen in die Klienten- 

bzw. Adressstammdaten übernommen. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken, werden die Änderungen in die Klienten- bzw. 

Adressstammdaten übernommen, aber erst gespeichert, wenn Sie das Klienten-Detailformular mit 

„Speichern“ verlassen. 

Anzeige der UID-Gültigkeit im Klienten-Detailformular 

Damit wäre die UID-Abfrage erledigt. Der Gesetzgeber schreibt uns aber vor, das Protokoll, das wir 

am nächsten Tag erhalten, aufzubewahren (Die ausgedruckte Bestätigung gilt als Beleg und ist gemäß 

§ 132 BAO aufzubewahren.). Bei diesem Protokoll handelt es sich um eine XML-Datei, die sich auf 
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eine oder mehrere am Vortag für einen bestimmten FinanzOnline-Zugang erfolgreich geprüfte UID-

Nummern bezieht. 

Sobald eine UID-Abfrage durchgeführt worden ist, wird deren Ergebnis im Klienten-Detailformular 

angezeigt. Und zwar mit dem Datum der Abfrage und dem Abfrageergebnis: 

 

Wenn die Abfrage über FinanzOnline erfolgte und der Dienst LexorFON läuft, verbindet dieser die 

UID-Bestätigung, die FinanzOnline am nächsten Tag in die Databox stellt, mit der Abfrage. Das wird – 

wie oben gezeigt – mit dem Text „Bestätigtes“ angezeigt. In diesem Fall erscheint auch eine 

Schaltfläche mit dem Siegel, mit der man die UID-Bestätigung von FinanzOnline anzeigen und 

ausdrucken kann. 

Das UID Abfrageprotokoll im Cockpit 

Im Cockpit von LexorVision finden Sie den neuen Cockpit-Modul „UID-Abfragen“: 

 

Dort werden alle UID-Abfragen, egal ob gegen FinanzOnline oder das EU-Service gerichtet, angezeigt. 

Abfragen, die von FinanzOnline  bestätigt worden sind, werden mit grünem Hintergrund markiert. 

Die Bestätigung kann mit der entsprechenden Schaltfläche angezeigt werden. 

Die Anzeige kann sowohl mit Filter als Schnellfilter durchsucht werden: 
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Die Schaltfläche „Info“ zeigt, was die Farbcodes bedeuten: 

 

Hervorzuheben sind die Zeilen mit blau hinterlegtem Klienten. Das sind Bestätigungen, die vom 

Dienst LexorFON aus der Databox gelesen wurden, denen aber keine LexorVision-Abfrage entspricht. 

Das sind z.B. Abfragen, die jemand in FinanzOnline interaktiv durchgeführt hat, oder die von einem 

Fremdprogramm, wie z.B. einer Finanzbuchhaltung, abgesetzt worden sind. Wenn Sie die UID-
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Nummer beim Klienten hinterlegt haben, kann LexorFON die Bestätigung zuordnen und hier bzw. 

auch im Klienten-Detailformular anzeigen. 

 

Auswahl des Services für die UID-Abfrage  

Mit der persönlichen Einstellung „Service für UID-Prüfung“ steuern Sie welches Service Sie für die 

Abfrage verwenden wollen. 

 

Wenn Sie keine Auswahl getroffen haben und das Land Ihrer LeXor Installation (Globale 

Einstellungen) Österreich ist und bei der Klientenkanzlei Anmeldungsdaten für FinanzOnline 

hinterlegt sind, wird FinanzOnline verwendet. FinanzOnline schickt im Gegensatz zum EU-Service 

Bestätigungen, die aufzubewahren sind (was Ihnen LeXor abnimmt).  

 

Technischer Anhang 

Technischer Ablauf bei FinanzOnline 

Neben der UID-Abfrage im Dialog, die jedem FinanzOnline Benutzer offensteht, gibt es auch noch die 

Abfrage über ein Webservice, das Programme nutzen können. Dabei schickt das Programm nach 

erfolgreicher Anmeldung bei FinanzOnline eine Abfrage mit folgenden Daten: 

• Eigene UID 

• UID des Erwerbers (=Klienten-UID) 

• Art der Abfrage: Stufe 1 oder Stufe 2 (siehe unten) 

Das Programm erhält dann nach einigen Sekunden einen Return-Code zurück, der folgendes aussagt: 

• 0 Die UID des Erwerbers ist gültig. 

• 1 Die UID des Erwerbers ist nicht gültig. 

• 3 Die UID-Nummer des Antragstellers ist ungültig. 

• 4 Die UID-Nummer des Erwerbers ist falsch. 

• 5 Die UID-Nummer des Antragstellers ist ungültig. 

• 6 Der angegebene Mitgliedstaat ist derzeit nicht erreichbar. 

• 7 Der angegebene Mitgliedstaat ist derzeit nicht erreichbar. 

• 8 Anfragen sind derzeit nicht möglich. 

• 9 Name und Anschrift des Erwerbers sind derzeit nicht ermittelbar. 

• 101 Die UID des Antragstellers muss mit "ATU" beginnen. 

• 102 Bei "Stufe" ist nur "1" oder "2" zulässig. 

• 103 Die angefragte UID-Nummer kann im FinanzOnline nur in Stufe 1 bestätigt werden, da 

diese UID-Nummer zu einer Unternehmensgruppe (Umsatzsteuergruppe) gehört. 

Aus technischen Gründen werden aus Tschechien keine Firmendaten angezeigt. Für eine 

gültige Stufe 2 Abfrage ist es daher erforderlich, dass Sie sich unter http://adisreg.mfcr.cz die 

Daten der CZ-Umsatzsteuergruppe aufrufen und kontrollieren, ob das angefragte  
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Unternehmen auch tatsächlich zu dieser Gruppe gehört. Bitte bewahren Sie den Ausdruck 

dieser Anfrage in Ihren Unterlagen als Beleg gemäß § 132 BAO auf. Für jede Anfrage Stufe 2 

ist sowohl das Bestätigungsverfahren in Stufe 1 im FinanzOnline als auch das 

Gruppenregister im anderen Mitgliedsstaat laut o.a. Link zu konsultieren. Im Falle von Fragen 

wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt. 

• 104 Die angefragte UID-Nummer kann im FinanzOnline nur in Stufe 1 bestätigt werden, da 

diese UID-Nummer zu einer Unternehmensgruppe (Umsatzsteuergruppe) gehört. Aus 

technischen Gründen werden aus der Slowakei keine Firmendaten angezeigt. Für eine gültige 

Stufe 2 Abfrage ist es daher erforderlich, dass Sie sich unter http://www.drsr.sk die Daten 

der SK-Umsatzsteuergruppe aufrufen und kontrollieren, ob das angefragte Unternehmen 

auch tatsächlich zu dieser Gruppe gehört. Bitte bewahren Sie den Ausdruck dieser Anfrage in 

Ihren Unterlagen als Beleg gemäß § 132 BAO auf. Für jede Anfrage Stufe 2 ist sowohl das 

Bestätigungsverfahren in Stufe 1 im FinanzOnline als auch das Gruppenregister im anderen 

Mitgliedsstaat laut o.a. Link zu konsultieren. Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr 

zuständiges Finanzamt. 

• 105 Die UID-Nummer ist über FinanzOnline einzeln abzufragen. 

• 999 Nicht alle erforderlichen Parameter wurden angegeben. 

• 1511 Der angegebene Mitgliedstaat ist derzeit nicht erreichbar. 

Bei einigen der negativen Returncodes hat die Wiederholung der Abfrage zu einem späteren 

Zeitpunkt Aussicht auf Erfolg: 6-9 und 1511 

Wenn eine Abfrage der Stufe 2 gemacht worden ist und wenn der Return-Code 0 ist, werden auch 

Name und Adresse des Unternehmens (laut UID-Registrierung) zurückgegeben. 

Am nächsten Tag erhält der FinanzOnline Teilnehmer über seine Databox ein Protokoll über alle 

seine erfolgreichen UID Abfragen, das so aussieht: 

 

� 
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Dieses Protokoll wurde bisher von LexorFON als fremdes Protokoll verarbeitet und so in LexorVision 

angezeigt: 

 

Die Funktion „Protokoll anzeigen“ zeigte die XML-Datei. Die Protokollanzeige erfolgt nun exakt so wie 

in der Databox: 
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Technischer Ablauf der UID-Abfrage mit dem EU-Service 

Unter der Adresse http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html kann anonym eine UID-

Nummer geprüft werden.  

 

Dieses Service kann auch über eine Programmschnittstelle genutzt werden und gibt dann die 

folgenden Informationen zurück: 

• UID-Nummer gültig (j/n) 

• Name  

• Adresse (mehrzeilige Zeichenkette) 
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